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1. Satzung zur Änderung der Satzung  
der Gemeinde Wagenfeld über die Erhebung von Erschl ießungsbeiträgen  

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 

 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und des § 132 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in den z. Z. geltendenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde 
Wagenfeld in seiner Sitzung am 19.07.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 4 der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Wagenfeld vom 01.02.1996 wird wie folgt 
geändert: 
 

§ 4 
 

Anteil der Gemeinde am beitragfähigen Erschließungs aufwand 
 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.  
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
Wagenfeld den 19.07.2006 
 
 
      Dienstsiegel   Falldorf, Bürgermeister 


